
Bebauungsplan „Netzwerk Grüne Lungen“ 
 
Gemeinde Dettingen an der Erms 
 
Behandlung der eingegangenen Anregungen aus der  
Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange 
 
vom 14.11.2019 bis 13.12.2019 
 
Der Gemeinderat Dettingen an der Erms hat am 17.10.2019 die erneute öffentliche Auslegung des 
Entwurfs des Bebauungsplans „Netzwerk Grüne Lungen“ beschlossen. Die erneute Beteiligung be-
schränkt sich auf die geänderten Planteile. 
Es erfolgte eine öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt am 07.11.2019 und die Anhörung der Trä-
ger öffentlicher Belange mit Schreiben vom 12.11.2019 mit einer Frist bis einschließlich 13.12.2019. 
 
Beschlussantrag Gemeinderat 22.09.2022 
 
 
1. Übersicht aus der Beteiligung der Bürger 
 

Lfd. 
Nr. 

Privatperson 

 

Grünfläche Nr. Beteiligung am Verfahren 
mit Veröffentlichung im 
Amtsblatt am 

Stellungnahme 
Eingang am 

 

1 Person A Grünfläche 01 07.11.2019 20.11.2019 

2 Person B Übergreifend 07.11.2019 10.12.2019 

3 Person C Übergreifend 07.11.2019 12.12.2019 

4 Person D Übergreifend 07.11.2019 12.12.2019 

5 Person E Übergreifend 07.11.2019 12.12.2019 

 
2. Übersicht beteiligter Träger öffentlicher Belange 
 

Lfd. 
Nr. 

Träger öffentlicher Belange Beteiligung am Verfahren 
mit Schreiben vom 

Stellungnahme 
Eingang am 

(---- => keine 
Stellungnahme) 

1 Regierungspräsidium Tübingen 12.11.2019 05.12.2019 

2 Landratsamt Reutlingen 12.11.2019 (Antrag auf Frist-
verlängerung bis 17.12.2019) 

16.12.2019 

3 Regionalverband Neckar-Alb 12.11.2019 6.12.2019 
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3. Abwägung Bürgerbeteiligung: 
Anregungen/Einwände mit entsprechender Stellungnahme und Beschlussvorschlag 
 

Lfd. 
Nr. 

Stellungnahmen aus der Bürgerbeteiligung Stellungnahme und Beschlussvorschlag 

1 Person A Grünfläche 01 

 

 

 Das betroffene Flurstück ist nicht Bestandteil der geänderten Planteile 

und wird somit nicht berücksichtigt. 

 

   Keine Berücksichtigung 

2 Person B, C, D, E Übergreifend 

  

 

 Kenntnisnahme 

 

 Die Gemeinde Dettingen an der Erms erfüllt die Zielsetzung der „In-

nenentwicklung vor Außenentwicklung“ durch gezielte Wohnbaupro-

jekte der Nachverdichtung und Änderung älterer Bebauungspläne. 

Durch den Bebauungsplan „Netzwerk Grüne Lungen“ sollen innerörtli-

che Grünflächen freigehalten werden, um langfristig gesunde Wohn-

verhältnisse zu schaffen. Die „Grünen Lungen“ dienen der Freihaltung 

von Kaltluftbahnen, die für eine Abkühlung des Klimas in heißen 

Sommern in Dettingen sorgen. 

 

  Der Gemeinderat stimmte der 2. Entwurfsfassung mit den neuen Ab-

standskriterien von 5 m am 19.07.2018 zu. 

 Textliche Änderung der Begründung 



Bebauungsplan „Netzwerk Grüne Lungen“: –  Beteiligung vom 14.11.2019 bis 13.12.2019 
Beschlussantrag Gemeinderat 22.09.2022 3 

 

Lfd. 
Nr. 

Stellungnahmen aus der Bürgerbeteiligung Stellungnahme und Beschlussvorschlag 

 

 Zur besseren Nachvollziehbarkeit wurden die Kriterien der Kriterien-

kaskade angepasst. Diese Änderungen sind in blau markiert. 

1. Die Grenzen der Geltungsbereiche sind an die angrenzenden rechts-

kräftigen Bebauungspläne angepasst. Rechtskräftige Bebauungsplä-

ne werden nachrichtlich übernommen. 

2. Die Grenzen werden mit 5,00 m Abstand entlang des rückwärtigen 

Gebäudebestands der Hauptgebäude (Wohnhaus, Wohn- und Ge-

schäftshaus, Scheune, Werkstatt, Gaststätte, Lagergebäude) ange-

passt. Bei mehrseitiger Angrenzung eines Gebäudes an die „Grünen 

Lungen“ gilt zusätzlich der seitliche Gebäudeabstand mit 5,00 m. Die 

Abstände der „Grünen Lungen“ zu den Hauptgebäuden werden immer 

senkrecht zur Gebäudeseite gemessen. Verläuft die rückwärtige 

Gebäudekante der Hauptgebäude nicht geradlinig, wird der Abstand 

an der Gebäudekante gemessen, die am weitesten in Richtung 

„Grüne Lungen“ hervorsteht. Die Grenze der „Grünen Lungen“ wird 

parallel zu dieser Gebäudekante verlängert. 

3. Die rückwärtigen Bereiche der betroffenen Flurstücke werden auf 

größere Nebengebäude (Garage, Schuppen, Gartenhaus, Gewächs-

haus, Stall, Betriebsgebäude, Wirtschaftsgebäude) geprüft, die aus 

Platzgründen im rückwärtigen Bereich der Hauptgebäude erforderlich 

sind. Steht auf dem Flurstück keine weitere Fläche für die Neuerrich-

tung von Nebengebäuden zu Verfügung, werden die größeren Ne-

bengebäude für den 5,00 m Abstand berücksichtigt und liegen somit 

außerhalb der „Grünen Lungen“. Dabei verläuft die Grenze der „Grü-

nen Lungen“ direkt entlang der Rückseite der berücksichtigten Ne-

bengebäude. Ist die rückwärtige Gebäudekante der Nebengebäude 

nicht geradlinig, verläuft die Grenze der „Grünen Lungen“ entlang der 

Gebäudekante, die am weitesten in Richtung „Grüne Lungen“ hervor-

steht. Die Grenze der „Grünen Lunge“ wird parallel zu dieser Gebäu-

dekante verlängert. 

(Damit soll vor allem die Möglichkeit offen gehalten werden, bereits 

vorhandene Nebengebäude bei Abbruch neu außerhalb der Grünflä-

chen errichten zu können). 
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Lfd. 
Nr. 

Stellungnahmen aus der Bürgerbeteiligung Stellungnahme und Beschlussvorschlag 

4. Steht ein Nebengebäude deutlich abgerückt vor der faktischen Bau-

grenze, wie sie gemäß § 34 BauGB angewendet wird, werden die 

Hauptgebäude der angrenzenden Nachbargrundstücke für die Festle-

gung der Grenze verwendet. Somit lassen sich „Zwickel“, z. B. von 

zwei oder mehreren Seiten bebaute Flächen, vermeiden, welche die 

„Grünen Lungen“ im Grenzverlauf verkomplizieren. 

(Die „faktische Baugrenze“ ergibt sich aus der tatsächlichen Bebau-

ung. Das gilt auch für den rückwärtigen Grundstückbereich) 

5. Grundsätzlich bleiben Flurstücksgrenzen bei den o. g. Abstandsrege-

lungen unberücksichtigt. Es sei denn, sie dienen der vereinfachten 

Abgrenzung 

 Anpassung der Kriterienkaskade zur besseren Nachvollziehbar-

keit 

 

 Nachfolgende Sachverhalte wurden geprüft 

 

 Die Abstände zu Haus Nr. 1 und Haus Nr. 3 werden angepasst und 

betragen 5 m. 

Der Schuppen wird in die „Grüne Lunge“ aufgenommen. 

 

 Änderung des Bebauungsplans 
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Lfd. 
Nr. 

Stellungnahmen aus der Bürgerbeteiligung Stellungnahme und Beschlussvorschlag 

 

 Der Abstand der „Grünen Lunge“ zu den Hauptgebäuden wird nach 

Kriterium 2 auf 5 m angepasst. Der Schuppen im rückwärtigen Be-

reich des Hauptgebäudes auf Flurstück 540/1 wird nach Kriterium 3 

nicht berücksichtigt. 

 

 Änderung des Bebauungsplans 

 

 Der Schuppen auf Flurstück 544 wird in die „Grüne Lunge“ aufge-

nommen, da er deutlich abgerückt von der faktischen Baugrenze liegt 

und somit nach Kriterium 4 berücksichtigt werden kann. 

 

 Änderung des Bebauungsplans 
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Lfd. 
Nr. 

Stellungnahmen aus der Bürgerbeteiligung Stellungnahme und Beschlussvorschlag 

 

 Die Abstände der „Grünen Lunge“ zu den Hauptgebäuden werden 

angepasst, sodass diese 5 m zu den Hauptgebäuden betragen. Das 

Flurstück 545 liegt somit innerhalb der „Grünen Lunge“. 

 

 Änderung des Bebauungsplans 

 

 Die Grenze der „Grünen Lunge“ wird auf den Flurstücken 283 und 284 

bis 5 m vor die Hauptgebäude verschoben. 

 Flurstück 255 

 

 Änderung des Bebauungsplans 
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Lfd. 
Nr. 

Stellungnahmen aus der Bürgerbeteiligung Stellungnahme und Beschlussvorschlag 

 

 Der Abstand zu den Hauptgebäuden wird nach Kriterium 2 angepasst 

und beträgt folglich 5 m. 

 

 Änderung des Bebauungsplans 

 

 Der Abstand zum Hauptgebäude wurde überprüft. Es wird eine An-

passung des Bebauungsplans vorgenommen, sodass der Abstand 

der „Grünen Lunge“ zu den Hauptgebäuden 5 m beträgt. 

Die „Grüne Lunge“ wird auf Flurstück 126 nach Osten hin zur verein-

fachten Abgrenzung über Kriterium 5 abgegrenzt. 

 

 Änderung des Bebauungsplans 
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Lfd. 
Nr. 

Stellungnahmen aus der Bürgerbeteiligung Stellungnahme und Beschlussvorschlag 

 

 Das Flurstück 128 in der „Grünen Lunge“ 2 gibt es nicht. Vermutlich 

ist Flurstück 188 gemeint in derselben „Grünen Lunge. 

 Siehe unten 

 

 Bei den Wirtschaftsgebäuden handelt es sich um Nebengebäude. 

Nach Kriterium 3 werden größere Nebengebäude, die aus Platzgrü-

nen im rückwärtigen Bereich der Hauptgebäude notwendig sind be-

rücksichtigt und liegen außerhalb der „Grünen Lungen“. Dabei verläuft 

die Grenze direkt entlang der Rückseite der berücksichtigten Neben-

gebäude. 

 

 Änderung des Bebauungsplans 

 

 Der Abstand zum Betriebsgebäude wird angepasst. Dabei wird ein 5 

m Abstand zur Scheune und zum östlich gelegenen Wohngebäude 

eingehalten. 

 

 Änderung des Bebauungsplans 
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Lfd. 
Nr. 

Stellungnahmen aus der Bürgerbeteiligung Stellungnahme und Beschlussvorschlag 

 

 

 Die Abstände werden nach Kriterium 2 angepasst, sodass der Ab-

stand zum Hauptgebäude 5 m entspricht. 

 

 Änderung des Bebauungsplans 

 

 Die Prüfung der Sachverhalte führt zu Änderungen im Bebau-

ungsplan 
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Lfd. 
Nr. 

Stellungnahmen aus der Bürgerbeteiligung Stellungnahme und Beschlussvorschlag 

 

 
 
 

 

 

 Die Stellungnahme nimmt Bezug auf Artikel 14 des Grundgesetzes. 

Speziell auf Absatz 1, Satz 2: Artikel 1 Abs. 1 lautet: „Das Eigentum 

und das Erbrecht werden gewährleistet. Inhalt und Schranken 

werden durch die Gesetze bestimmt.“ Im Weiteren wird auf die Ab-

wägungsanforderungen nach dem BauGB eingegangen.  

Dieser Bebauungsplan folgt im Grundsatz der Vorgabe des § 1 Abs. 5 

BauGB: „Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwick-

lung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anfor-

derungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen 

miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit 

dienende sozialgerechte Bodennutzung unter Berücksichtigung der 

Wohnbedürfnisse der Bevölkerung gewährleisten. Sie sollen dazu bei-

tragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern, die natürlichen Le-

bensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln sowie den Klima-

schutz und die Klimaanpassung, insbesondere auch in der Stadtent-

wicklung, zu fördern, sowie die städtebauliche Gestalt und das Orts- 

und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln. (…).“ 

Mit dem Thematik des Schutzes innerörtlicher Grünflächen, die auch 

als „Grüne Lungen“ bezeichnet werden, befasst sich der Gemeinderat 

seit 2010 (s. Ortskernsanierung III) bzw. vertieft seit 2015 mit der Er-

stellung des „Netzwerks grüne Lungen“.  

Der Schutz der innerörtlichen Grünflächen ist immer ein wichtiges 

Planungsziel bei der Gemeindeentwicklung gewesen. Zwar sind ge-

mäß der Prämisse der Landesregierung bei der Ausweisung neuer 

Wohnbaugebiete verträgliche Nachverdichtungen anzustreben, 

gleichzeitig sollen aber auch in dicht besiedelten Bereichen wie Det-

tingen weiterhin Grünflächen im Innerort zur Verfügung stehen.  

In diesem Spannungsfeld stellt der Bebauungsplan „Netzwerk Grüne 

Lungen“ klar, welche Flächen künftig von Bebauung frei zu halten sind 

und welche der Innenentwicklung zur Verfügung stehen.  

Die Innenentwicklung der Gemeinde Dettingen stellt sich damit einer-

seits der aktuellen Herausforderung des Wachstums, verknüpft damit 

andererseits die Sicherung ökologischer, insbesondere klimatischer 

Anforderungen, bedingt durch die spezielle landschaftliche Situation 
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Lfd. 
Nr. 

Stellungnahmen aus der Bürgerbeteiligung Stellungnahme und Beschlussvorschlag 

Dettingens, verbunden mit den absehbaren Herausforderungen durch 

den Klimawandel. In der Begründung geht der Bebauungsplan aus-

führlich darauf ein. 

Um den Eigentumsinteressen der betroffenen Eigentümer gerecht zu 

werden, wurden in einem intensiven Planungs- und Abstimmungspro-

zess mit Verwaltung, Planern, zu beteiligenden Behörden, der Öffent-

lichkeit und den Eigentümern ein Konzept erarbeitet, das die rechtli-

chen Vorgaben, die öffentlichen wie die privaten Interessen in Ein-

klang bringen soll. 

„Gemäß Artikel 14 Abs. 1 Satz 2 werden Inhalt und Schranken (des 

Eigentums) durch die Gesetze bestimmt. Der Gesetzgeber beschränkt 

also nicht nur wie bei anderen Grundrechten, sondern er bestimmt 

und definiert zugleich den Inhalt des Eigentums. Der Schutzbereich 

des Eigentums gem. Art. 14 GG ist demnach in höchstem Maße 

normgeprägt. Daraus folgt die stetige Wandelbarkeit des Eigentums-

begriffs. Ob etwas zum Eigentum gehört, richtet sich deshalb maß-

geblich nach der bestehenden Gesetzeslage.  

So beschränkt das Bauplanungs- und Bauordnungsrecht nicht etwa 

nachträglich eine grundsätzlich gegebene vollständige Baufreiheit, 

sondern definiert originär den geschützten Bereich der Bebaubarkeit 

von Grundstücken. So können etwa auch die Bebauung und die Aus-

gestaltung von Bauwerken entsprechend den Erfordernissen des Kli-

maschutzes maßgeblich durch den Gesetzgeber geprägt werden, oh-

ne dass Bauherren dagegen eigentumsgrundrechtlich vorgehen kön-

nen.“ (…) (Frenz, W.: 2020, s. 247 ff.) 

Artikel 14 Abs. 2 GG formuliert: „Eigentum verpflichtet. Sein Ge-

brauch soll zugleich dem Wohl der Allgemeinheit dienen.“ 

Inhaltsbestimmungen können, bzw. wie in diesem Bebauungsplan sol-

len sogar Eigentumspositionen in eine bestimmte bauliche bzw. nicht-

bauliche Richtung lenken und dauerhaft festsetzen. 

Die in der Stellungnahme angesprochene und eingeforderte Gleich-

behandlung bzw. Nicht-Bevorzugung oder Benachteiligung einzelner 

Grundstückseigentümer insbesondere im Zusammenhang mit den 

dem Bebauungsplan zugrunde liegenden Abgrenzungskriterien wurde 

nunmehr mit weiterer Konkretisierung und Verschärfung derselben 

reagiert. 
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Lfd. 
Nr. 

Stellungnahmen aus der Bürgerbeteiligung Stellungnahme und Beschlussvorschlag 

Frenz führt weiter aus: „Gerade in der Zeit des Klimawandels zeigt 

sich die ausgeprägte Wandelbarkeit des Eigentumsbegriffs und seine 

starke Ausgestaltung durch den Gesetzgeber. (…)“ 

„Im Sinne eines notwendigen präventiven Handelns gerade im Be-

reich des Klimaschutzes sind allerdings auch weit vorsorgende Maß-

nahmen gerechtfertigt (…)“. 

In der Stellungnahme werden nicht die erforderlichen Präventions-

maßnahmen in Frage gestellt, sondern die „berührten schutzwürdigen 

„Eigentumsinteressen“, die eine potenziell mögliche Bebaubarkeit der 

innerörtlichen Grünflächen einschränken. Und hierbei wird auf die 

Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und der Gleichbehandlung im 

Rahmen der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB abgehoben.  

Die geforderte Verhältnismäßigkeit ist gewahrt, denn die Flächen blei-

ben im Eigentum der Eigentümer und Art. 14 Abs. 2 GG verlangt be-

reits die Berücksichtigung des Allgemeinwohls. Die bereits erläuterte 

weitere Konkretisierung und Verschärfung der dem Bebauungsplan 

zugrunde liegenden Abgrenzungskriterien konkretisiert nochmals die 

geforderte Gleichbehandlung, die von Anbeginn der Aufstellung die-

ses Bebauungsplans selbstverständliches Ziel war. 

[Literaturangabe: Prof. Dr. jur. Walter Frenz (Aug. 2020): Grundzüge des 

Klimaschutzrechts] 

 Die Kriterien wurden konkretisiert und verschärft und in den Textteil 

übernommen. Es erfolgte eine komplette Überarbeitung hinsichtlich 

der Anwendung der Kriterien. Somit liegen keine Abwägungsfehler 

vor. 

 Der Sachverhalt wurde geprüft und führt zu einer Änderung im 

Textteil 
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Lfd. 
Nr. 

Stellungnahmen aus der Bürgerbeteiligung Stellungnahme und Beschlussvorschlag 

 Person B  

 

 

 

 

 Die genannten Flächen auf Flurstück 17/3 und Flurstück 492 („Grüne 

Lunge“ 8) weisen zwar eine gleiche Beschaffenheit auf, jedoch gibt es 

auch deutliche Unterschiede. 

Im Gegensatz zu Flurstück 17/3 liegt Flurstück 492 im Randbereich 

zwischen Straße und Lagergebäude und wird deshalb nicht in die 

„Grünen Lungen“ eingeschlossen. 

Nach Anwendung von Kriterium 2 beträgt der Abstand zwischen der 

„Grünen Lunge“ und der Scheune auf Flurstück 17/3 5 m. Die genann-

te betonierte Fläche liegt zum Großteil in diesem Bereich und ist somit 

aus der „Grünen Lunge“ ausgeschlossen. 

Die Kriterienkaskade wurde korrekt angewendet. 

 Sachverhalt wurde geprüft und führt zu keiner Änderung des Be-

bauungsplans. 

3 Person C Übergreifend 
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Lfd. 
Nr. 

Stellungnahmen aus der Bürgerbeteiligung Stellungnahme und Beschlussvorschlag 

 

 

 
  
 

 Die faktische Baugrenze stimmt auf den Flurstücken 468 und 471 mit 

der Grenze der „Grünen Lunge“ überein 

 Das Holzschuppenlager wurde überprüft und wird aufgrund seiner 

Größe aus der „Grünen Lunge“ ausgeschlossen. 

Das Kriterium 2 kann jedoch nicht auf den Schuppen angewendet 

werden, da es sich hierbei um ein Nebengebäude handelt und der 5 

m Abstand ausschließlich zu Hauptgebäuden eingehalten wird. 

Das Flurstück 475/1 ist nicht in die „Grüne Lunge“ eingeschlossen und 

wird deshalb nicht berücksichtigt. 

Auf Flurstück 466 wurde nach Kriterium 3 der Schuppen im rückwärti-

gen Bereich des Hauptgebäudes berücksichtigt und aus der „Grünen 

Lunge“ ausgeschlossen. 

 Änderung des Bebauungsplans 

4 Person D Übergreifend 
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Lfd. 
Nr. 

Stellungnahmen aus der Bürgerbeteiligung Stellungnahme und Beschlussvorschlag 

 

 

 

 Alle Flächen der „Grünen Lungen“ werden mit der Kriterienkaskade 

gleichbehandelt. Die Flurstücke 268 und 261 können deshalb nicht mit 

einer Ausnahmeregelung behandelt werden. 

 Keine Änderung des Bebauungsplans 

3 Person E Übergreifend 

 

 

 

 

 Bei dem Schuppen handelt es sich um ein Nebengebäude. Der 5 m 

Abstand nach Kriterium 2 muss hier nicht eingehalten werden.  

Der Abstand zwischen Hauptgebäude und „Grüner Lunge“ ist größer 

als 5 m, da der Schuppen im rückwärtigen Bereich des Hauptgebäu-

des nach Kriterium 3 berücksichtigt wurde. Der Schuppen liegt außer-

halb der „Grünen Lunge“ und die Grenze verläuft direkt entlang der 

Rückseite des Schuppens. Dabei wird die Grenze der „Grünen Lunge“ 

parallel zur Rückseite des Schuppens auf dem Flurstück verlängert. 

Die faktische Baugrenze verläuft durch den Schuppen. Kriterium 4 

findet auf diesem Flurstück jedoch keine Anwendung.  

 Keine Änderung des Bebauungsplans 
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4. Abwägung Träger öffentlicher Belange 
Anregungen/Einwände mit entsprechender Stellungnahme und Beschlussvorschlag 
 

Lfd. 
Nr. 

Stellungnahmen Träger öffentlicher Belange Stellungnahme und Beschlussvorschlag 

1 Regierungspräsidium Tübingen  

  Keine Anregungen oder Bedenken 

 Wir bitten um die Zusendung einer rechtskräftigen Planfertigung 

 Kenntnisnahme 

 Berücksichtigung 

2 Landratsamt Reutlingen  

 Planungsrechtliche uns städtebauliche Gesichtspunkte 

 Aus planungsrechtlicher und städtebaulicher Sicht werden keine Anregungen, Bedenken 

oder Hinweise vorgebracht. 

 Kenntnisnahme 

 Belange des Natur- und Landschaftsschutzes 

 Zu dem 2. Entwurf des Bebauungsplans „Netzwerk Grüne Lungen“ werden aus Sicht 

des Natur- und Landschaftsschutzes keine Anregungen oder Bedenken vorgebracht. 

 Kenntnisnahme 

 Altlasten im Planungsgebiet 

 Im Bereich der Grünfläche 01 Badstubengasse, Gärten zur Erms befindet sich teilweise 

der im Bodenschutz- und Altlastenkataster BAK des Landkreises Reutlingen dokumen-

tierte Altstandort „AS Badstubengasse 25“ (Objekt Nr. 04531). Dieser ist mit B Ent (Be-

lassen - Entsorgungsrelevanz) bewertet. Die Einstufung B bedeutet, dass im Zustand 

der Bewertung seitens der Behörde keine weiteren Maßnahmen zur Altlastenbearbei-

tung erforderlich sind. Im Fall von Aushubarbeiten in ist mit erhöhten Entsorgungskosten 

auf Grund erhöhter Schadstoffgehalte zu rechnen. 

 Die Information wird als Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen. 

 Kenntnisnahme 

  In der unmittelbaren Umgebung des Bereichs Grünfläche 10 Erms-Insel befinden sich 

mehrere Flächen des Bodenschutz- und Altlastenkatasters BAK, die jedoch sämtlich mit 

B (Belassen) bewertet sind. Die Einstufung B bedeutet, dass im Zustand der Bewertung 

seitens der Behörde keine weiteren Maßnahmen zur Altlastenbearbeitung erforderlich 

sind. Sollten hier Auffälligkeiten des Untergrundes auftreten (z. B. Ölspuren, Verfärbun-

gen, auffälliger Geruch), wird die Bodenschutz- und Altlastenbehörde des Landkreises 

Reutlingen zu informieren sein. 

 Die Information wird als Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen. 

 Kenntnisnahme 

3 Regionalverband Neckar-Alb  

  Keine Anregungen oder Bedenken  Kenntnisnahme 

  Wir bitten um Beteiligung am weiteren Verfahren, Benachrichtigung über das Ergebnis 

und Übersendung einer Planfertigung nach Inkrafttreten 

 Berücksichtigung 

 


